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Befonders das öffentliche Verdingungsverfahren hat einerfeits den Vorzug ,
perfönliche und willkürliche Begünftigungen von Unternehmern durch Beamte
auszufchließen und demnach letztere auch vor Verdächtigungen zu bewahren ,
andererfeits den Bauherrn , fei er ein Privatmann oder eine Behörde , vor Über¬
vorteilungen feitens der Unternehmer zu fchützen .

73- Beim befchränkten Verdingungsverfahren hat man befonders darauf zu achten ,ÄU
der

ahl nur folche Unternehmer zufammenzuftellen , von welchen man bekanntermaßen
Unternehmer gleichwertige Preife und gleichartige Arbeit zu erwarten hat , weil der Zufchlag
beichränkten unbedingt dem Mindeftfordernden erteilt werden muß . Sobald jeder Unternehmer
verdingungs - weiß , daß feitens der Bauleitung ftreng auf die Ausführung der Arbeit in Vor¬

verfahren .
g

-e f c h r ie b ener Güte gefehen wird und minderwertige Leiftungen und Lieferungen
zurückgewiefen werden , werden die Angebote nur feiten große Abweichungen
zeigen ; letztere haben hauptfächlich darin ihren Grund , daß der Unternehmer
glaubt , geringwertigere Arbeiten und Bauftoffe als die von der Bauleitung ge¬
forderten und von den Mitbewerbern berücksichtigten , zur Abnahme bringen zu
können .

Bei allen Lieferungen und Leiftungen ift befonders die Verwendung ein-
einheimiicher heimifcher Bauftoffe in das Auge zu faßen , ln diefer Hinficht heißt es in den

Bauttoffe . Vorfchriften des preußifchen Staates über Vergebung von Leiftungen und Liefe¬

rungen : » Für die Entwickelung des nationalen Wohlftandes ift es unverkennbar
von weittragendfter Bedeutung , daß ganz allgemein und in möglichft großem
Umfange allen einheimifchen Erzeugniffen , foweit fie für die fiskalifchen Bau¬
unternehmungen in Betracht kommen , der Markt zum Wettbewerb beim Ver¬
dingen geöffnet werde . Es ift deshalb mit Sorgfalt darauf zu achten , daß in
Zukunft vermieden werde , bei den Ausfehreibungen von Verdingungen nur aus -
ländifches Material oder Erzeugnis zuzulaffen und daß , um auch die inländifche
Produktion möglichft allfeitig anzuregen , bezw . ungerechtfertigte Bevorzugungen
auszufchließen , überhaupt von der Namhaftmachung befonderer Produktionsftätten
oder Gegenden als ausfchließlich für den Wettbewerb geeigneter Bezugsquelle
gänzlich abgefehen werde “ 2S ) .

Diefe Vorfchrift wird durch einen fpäteren Zirkular - Erlaß 24) wieder in das
Gedächtnis zurückgerufen , worin es heißt : „ Bei Lieferungen darf ein beftimmter
Produktionsort nicht vorgefchrieben , insbefondere nicht der ausländifche Urfprung
der Ware zur Bedingung gemacht werden . “

2 . Kapitel .

Allgemeine Beftimmungen betreffend die Vergebung
von Leiftungen und Lieferungen.

Vorfchriften
Ü ber das Verfahren bei Ausfchreibungen gelten in Preußen folgende Vor¬

über das
™

fchriften , die im wefentlichen das enthalten , was auch bei Behörden anderer Staaten
verfahren gang und gäbe ift 25 ) .bei Aus- _

& '
fchreibungen .

23) Zirkular - Erlaß vom l . Marz 1878.
2i) Vom 17. Juli 1885.
25) Erlaß vom 23 . Dezbr . 1905. Zentralbl . d . Bauverw . 1906. S . 53 u . 1909. S . 110.
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I . Gegenftand der Ausfehreibung .
1 ) » Der Gegenftand der Ausfehreibung ift in allen wefentlichen Beziehungen be-

ftimmt zu bezeichnen . "
2) „ Über alle für die Preisberechnung erheblichen Nebenumftände find voll -

ftändige , eine zutreffende Beurteilung der Bedeutung derfelben ermöglichende Angaben
zu machen . "

AlTo z . B . , ob die Anfuhr der Bauftoffe zu Waffer oder zu Lande erfolgen kann , wie groß
die Lagerplätze find ufw.

3) „ Für Bauarbeiten find zur Verabfolgung an die Bewerber beftimmte Ver -
dingungsanfchläge aufzuftellen , gegebenenfalls unter Zuziehung befonderer Sachverftändiger .
ln den Anfchlägen find fämtliche Hauptleiftungen fowie die Nebenleiftungen , die zwar
zur planmäßigen Ausführung der Leiftung oder Lieferung nach Verkehrsfitte mit¬
gehören , aber für die Preisbemeffung befondere Bedeutung befitzen , erfichtlich zu
machen . Soweit angängig , find den Verdingungsanfchlägen die zur Klarftellung der
Art und des Umfangs der zu vergebenden Leitungen und Lieferungen geeigneten
zeichnerifchen Darftellungen und Maffenberechnungen beizugeben . "

Da die von den Behörden genehmigten Anfchläge, wie wiederholt bemerkt, fich wohl durch
Kürze auszeichnen, aber nicht alles für den Unternehmer Wiffenswerte enthalten , fo ift die An¬
fertigung genauerer und auf die Einzelheiten eingehenderer Anfchläge für die Vergebung der Ar¬
beiten meift unvermeidlich.

4 ) „ Die Verdingungsanfchläge dürfen von der Behörde ermittelte Preisanfätze
nicht enthalten . "

Hiernach find die Anfchläge derart durch Druck oder ein anderes Verfahren zu verviel -
ältigen , daß die Bewerber nur noch die Preife einzufetzen haben. Hierdurch wird erreicht , daß
Abweichungen der Vorderfätze in den Offerten der einzelnen Unternehmer ausgefchloffen find, und
nach dem Verdingungstermin nur eine flüchtige Durchficht diefer Offerten bezüglich etwaiger
Änderungen des Textes , jedoch eine genaue rechnerifche Prüfung der Oefamtpreife und des Schluß-
ergebniffes nötig ift.

5 ) „ Bei der Ausfehreibung von Erdarbeiten ift den Bewerbern die Möglichkeit zu
bieten , fich vom dem Ergebnis der angeftellten Unterfuchungen über die Boden -
befchaffenheit Kenntnis zu verfchaffen , auch dieferhalb felbft Unterfuchungen an-
zuftellen . Eine Gewähr für die gleiche Bodenbefchaffenheit an den Stellen , an welchen
Bohrungen nicht ftattgefunden haben , kann von der Verwaltung jedoch nicht über¬
nommen werden . "

6 ) „ Bei umfangreicheren Maffenberechnungen und Zeichnungen , von denen den
Bewerbern Vervielfältigungen nicht zur Verfügung geftellt werden , ift ihnen die Einficht -
nahme zu geftatten . “

7) „ Das Verfahren des Abbietens nach Prozenten des Koftenanfchlages darf nur
ausnahmsweife in denjenigen Fällen angewendet werden , in denen dies für einzelne
Verwaltungszweige durch befondere Vorfchriften zugeiaffen ift. Die Abbietungen haben
fchriftlich zu erfolgen . "

8 ) „ Die Verdingung von Arbeiten und Lieferungen zu Bauausführungen in einer
Paufchfumme ift nur im Ausnahmefalle mit Genehmigung der vorgefetzten Dienft -
behörde zuläffig . Auch in diefem Falle bedarf es eines bei der Verdingung als Bau-
befchreibung dienenden Koftenanfchlags , wobei die Vorfchriften unter 1 ) bis 3) finn -
gemäße Anwendung finden . "

9 ) „ Die Austreibungen find tunlichft derartig zu zerlegen , daß auch kleineren
Gewerbtreibenden und Handwerkern die Beteiligung an der Bewerbung ermöglicht
wird . Bei größeren Arbeiten oder Lieferungen , die ohne Schaden für die gleichmäßige
Ausführung getrennt vergeben werden können , hat daher die Vergebung in der Regel



den verfchiedenen Gewerbs- und Handwerkszweigen entfprechend zu erfolgen , auch ift
in geeigneten Fällen die Verdingung nach den Arbeiten und den zugehörigen Lieferungen
zu trennen . Bei befonders umfangreichen Ausfehreibungen find die auf die einzelnen
Gewerbs- und Handwerkszweige entfallenden Arbeiten oder Lieferungen in mehrere Lofe
zu teilen. «

Beim befchränkten Verdingungsverfahren ift in letzterem Falle und befonders dann , wenn
die einzelnen Lofe zu verfchiedenen Zeiten zur Vergebung gelangen Jollen , anzuraten , für die
fpäteren Termine einzelne neue Unternehmer hinzuzuziehen, weil es fonft leicht Vorkommen kann ,
daß Verabredungen ftattfinden und die Preife wefentlich verteuert werden. Befondere Vorficht
ift in letzterer Beziehung geboten , wenn die Koftenfumme des zur Verdingung gelangenden Titels
eine fehr hohe ift . Alsdann finden manchmal Vereinigungen mehrerer Unternehmer ftatt, die aller¬
dings verfchiedene Preife abgeben, von welchen aber auch der niedrigfte, für alle geltende fo hoch
ift, daß für jeden einzelnen Beteiligten noch ein genügender Gewinn abfällt.

Manchmal wird die Verdingung der Gründungsarbeiten , alfo auch ihrer Maurerarbeiten , von
der des Aufbaues getrennt , weil der Anfchlag des letzteren noch nicht fertiggeftellt ift und keine
Zeit verloren gehen foll . Von diefem Verfahren ift abzuraten , weil gewöhnlich entweder der
Unternehmer oder der Bauherr dabei einen Schaden erleidet. Auch für die Gründungsarbeiten
muß der Unternehmer bedeutende Anfchaffungen machen, Brunnen, Arbeiterfchuppen , häufig auch
Mörtelwerke herftellen, Baugerüft und Geräte anfahren ufw., was alles an Ort und Stelle verbleiben
kann , wenn er auch den weiteren Aufbau auszuführen hat . Bei der Verdingung der Gründungs¬
arbeiten allein muß er aber mit der Möglichkeit rechnen , daß ein anderer den Tpäteren Aufbau
auszuführen bekommt . Er muß alfo feine Preife fo hoch ftellen, daß er in diefem Falle vor Ver-
luften gefchützt ift. Diefe unnötigen Mehrkoften trägt der Bauherr.

10) » Die im fpäteren Verlauf des Baues auszuführenden Arbeiten find erft aus-
zufchreiben, wenn fie genau befchrieben und zeichnerifch dargeftellt find . «

11 ) „ Bezüglich der Befchaffenheit zu liefernder Waren und der Abmeffung zu
liefernder Gegenftände find ungewöhnliche im Handel nicht übliche Anforderungen nur
infoweit zu ftellen , als dies unbedingt notwendig ift. «

Es handelt fich hier z . B . um ungewöhnliche Längen von Fußbodenbrettern (fiehe Art . 42,S . 44) , um nicht gebräuchliche Abmeffungen von Balkenftärken ufw. Bauftoffe, deren Abmeffungenoder Befchaffenheit von den im Handel üblichen abweichen , find immer fchwierig zu befchaffen;deshalb ift ihre Lieferung ftets mit Zeitverluft und nur unter Bewilligung höherer Preife aus¬
führbar .

12) „ Bei Lieferungen dürfen beftimmte Urfprungsorte oder Bezugsquellen im all¬
gemeinen nicht vorgefchrieben , bei Waren , die in geeigneter Befchaffenheit im Inlande
zu haben find, darf der ausländifche Urfprung nicht zur Bedingung gemacht werden . «

13 ) „ Ift bei Lieferungen der Kenntnis der Bezugsquelle (der Fabrik) eine befondere
Bedeutung für die Beurteilung der Güte beizumeffen, fo ift von dem Bewerber die
Namhaftmachung des Fabrikanten, von dem die Waren bezogen werden follen, zu ver¬
langen ; auch können gegebenenfalls Angaben über die zur Herftellung der Waren ver¬
brauchten Roh- und Hilfsftoffe gefordert werden . Die Mitteilungen werden vertraulich
behandelt . «

II . Friften für die Vertragserfüllung .
1 ) „ Für die Ausführung der Leitungen oder Lieferungen find ausreichend be-

meffene Friften unter Berückfichtigung der Lage des Marktes , der Jahreszeit und der
Arbeitsverhältniffe zu bewilligen. Der Tag , an welchem fpäteftens mit der Ausführung
begonnen fein muß, ift anzugeben. “

2 ) „ Bei fortlaufendem Bedarf find die Lieferfriften fachgemäß zu verteilen, wobei
möglichft dem Bedürfnis der Lieferer nach gleichmäßiger Befchäftigung Rechnung zu
tragen ift. «

3) „ Muß bei dringendem Bedarf die Frift für eine Lieferung ausnahmsweife kurz
gef teilt werden , fo ift die befondere Befchleunigung nur für die zunächft erforderliche
Menge vorzufchreiben . «
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III. Bekanntmachung der Ausfehreibung .
1 ) » Bei der Bekanntmachung öffentlicher Ausfehreibungen durch die Zeitungen

und Fachfchriften find die dieferhalb ergangenen Vorfchriften zu beachten . "
Für Preußen gilt die Vorfchrift, daß alle amtlichen Bekanntmachungen, welche fich auf die

Ausführung und Unterhaltung von Bauten , auf Verdingung von Arbeiten und Bauftoffen , Heran¬
ziehung von technifchen Hilfskräften ufw. beziehen, in dem zum „Zentralblatt der Bauverwaltung“
gehörigen Anzeiger abzudrucken find. Außerdem können dann noch andere technifche Zeitfchriften
berückfichtigt werden. Werden auch politifche Blätter zur Veröffentlichung benutzt, fo muß eine
folche durch den Reichs - und Staatsanzeiger, die Regierungsamtsblätter und die amtlichen Kreis¬
blätter oder zu amtlichen Bekanntmachungen beftimmten Zeitungen erfolgen, und zur Vermitte¬
lung ift das Inftitut „Deutfcher Invalidendank“ in Berlin in Anfpruch zu nehmen , welchem
hieraus eine kleine Einnahmequelle erwächft, ohne daß die Einrückungspreife fich hierdurch er¬
höhen. (Siehe Genaueres im unten genannten Handbuche 26) .

2 ) » Die Bekanntmachungen müffen in gedrängter Form diejenigen Angaben voll -
ftändig enthalten , welche für die Entfchließung zur Beteiligung an der Bewerbung von
Wichtigkeit find . Insbefondere find darin anzuführen :

Qegenftand und Umfang der Leiftung oder Lieferung nach den wefentlichften Be¬
ziehungen , wobei die Teilung des Qegenftandes nach Handwerkszweigen, Lofen ufw.
hervorzuheben ift ;

die Frift für die Vertragserfüllung;
Ort und Zeit der Eröffnung der Angebote;
die Zufchlagsfrift;
der Preis der Verdingungsanfchläge , Zeichnungen , Bedingungen und die Stellen ,

an denen fie eingefehen und von denen fie bezogen werden können. "
Als Beifpiel einer derartigen Bekanntmachung möge folgende dienen:

Neubau des Empfangsgebäudes zu .
Die Lieferung und Bearbeitung von

rund 700 cbm Sandfteinwerkftücken
foll nach Maßgabe der zuletzt im Zentralblatt der Bauverwaltung vom 20. Jan . 1906 abgedruckten
„Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen“ öffentlich vergeben werden.

Sie muß bis zum 1 . Juli 19 . . vollendet fein.
Die Verdingungsunterlagen liegen in unferem Gefchäftszimmer Nr . 65 hierfelbft zur Einficht

aus ; auch können fie von uns gegen koftenfreie Einfendung von 3 Mark (nicht in Briefmarken )
bezogen werden.

Verfiegelte und mit entfprechender Auffchrift verfehene Angebote, fowie mit gleichem Siegel
bezeichnete Steinproben find bis zu dem auf

Donnerstag, den 25 . Februar 19 . . . vormittags 11 Uhr feftgefetzten
Eröffnungstermin an den Königl. Baumeifter hierfelbft einzureichen.

Ort , Datum und Unterfchrift mit Amtscharakter.
Die zur Einficht der Unternehmer im Gefchäftszimmer ausliegenden Bedingungen follen

von erfteren mit Namensunterfchrift anerkannt werden , um zu verhüten, daß Unternehmer nach¬
träglich ihre Offerten zurückziehen, mit dem Vorgeben, fie hätten die Bedingungen nicht gekannt.
Damit fich nun nicht die Teilnehmer vor dem Eröffnungstermine kennen lernen , was nach dem
früher Gefagten nicht wünfehenswert ift, fo ift anzuraten, mehrere Abzüge der Bedingungen bereit
zu halten , fo daß jeder nur einen Teil der Unterfchriften trägt , jeder Unternehmer alfo auch nur
die Namen derjenigen fich an der Verdingung beteiligenden Fachgenoffen erfährt , die gerade der
betreffende Abzug enthält.

3 ) » Bemerkungen über den Vorbehalt der Auswahl unter den Bewerbern find in
die Bekanntmachungen nicht aufzunehmen. “

4) » Die Bekanntmachungskoften werden von der ausschreibenden Behörde ge¬
tragen . “

26) Dienftanweifung für die Lokalbaubeamten der Staats- Hochbauverwaltung . Berlin 1898.
Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.) 5
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IV. Bewerbungsfrift .
„ Um den Bewerbern die notwendige Zeit zur fachgemäßen Vorbereitung der An¬

gebote zu gewähren , ift - vorbehaltlich einer durch befondere Umftände gebotenen
größeren Befchleunigung - der Zeitpunkt zur Eröffnung bei kleineren Arbeiten und
leicht zu befchaffenden Lieferungen unter Beftimmung einer Frift von mindeftens
14 Tagen , bei größeren Arbeiten mit einer folchen von mindeftens 4 Wochen vom
Tage des Erfcheinens der Bekanntmachung in dem zuletzt zur Ausgabe gelangenden
Blatte an gerechnet, feftzufetzen. "

V. Zufchlagsfrift .
1) „ Die Zufchlagsfrirten find in allen Fällen , insbefondere aber bei Lieferungen

folcher Waren , deren Preife häufigen Schwankungen unterliegen , möglichft kurz zu
bemeffen.

2) Die Zufchlagsfrift darf in der Regel den Zeitraum von 14 Tagen nicht über-
fteigen. Ift eine Genehmigung höherer Inftanzen erforderlich , fo ift die Frift auf
längftens 4 Wochen zu bemeffen. “

VI. Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen .
1 ) „ Den öffentlichen Ausfehreibungen find die von Zeit zu Zeit öffentlich bekannt

zu machenden Bedingungen zugrunde zu legen. (Siehe die Bekanntmachung auf S. 65.)
2 ) In den Ausfchreibungen felbft ift demnächft nur auf diefe Bekanntmachungen

zu verweilen.
3) Auf das Verfahren bei engeren Ausfchreibungen finden diefe Bedingungen mit

der Maßgabe entfprechende Anwendung , daß für die Verdingungsanfchläge , Zeich¬
nungen , Bedingungen ufw. , welche den zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmern
zugeftellt werden, eine Erftattung von Koften nicht beanfprucht wird. "

VII . Eröffnung der Angebote .
1 ) „ Zu der Verhandlung über die Eröffnung der Angebote werden nur die Be¬

werber und deren Vertreter, nicht aber unbeteiligte Perfonen zugeiaffen. “
Häufig Tuchen auch Fachgenoffen der Bewerber oder Angeftellte von Fachblättern , welche

fich mit der Veröffentlichung der Verdingungsergebniffe befallen , Zutritt zum Termin zu erlangen,
um Kenntnis von den abgegebenen Preifen zu bekommen .

2) „ Die eingegangenen Angebote werden im Beifein der Erfchienenen eröffnet
und mit Ausfchluß der darin enthaltenen Angaben über Bezugsquellen und die zu ver¬
wendenden Stoffe verlefen , foweit dies zur Klarftellung des Verdingungsergebniffes er¬
forderlich erfcheint. Bis dahin find die Angebote unter Verfchluß zu halten. “

Hierbei ift darauf zu achten , daß die Bedingungen und Offerten mit dem Namen des be¬
treffenden Bewerbers unterfchrieben find .

3) „ Über den Gang der Verhandlungen wird eine Niederfchrift angefertigt , in
der die Angebote in der Reihenfolge des Eingangs aufzuführen find. Die Angebots¬
rehreiben werden mit fortlaufender Nummer bezeichnet der Niederfchrift beigefügt und
von dem die Verhandlung leitenden Beamten mit feiner Namensunterfchrift verfehen. “

4) „ Die Niederfchrift wird verlefen und von den erfchienenen Bewerbern und
Vertretern mit vollzogen. Eine Veröffentlichung der Angebote, fowie der Niederfchrift
ift den Beamten nicht geftattet, jedoch können die Bewerber auf ihre Koften Auszüge
daraus erhalten. “

Da die beteiligten Unternehmer kein Intereffe daran haben , den Abfchluß des Berichtes ab¬
zuwarten , entfernen fie fich gewöhnlich fchon vorher . Alsdann ift an Stelle ihrer Unterfchriften
zu bemerken :

„Die Unternehmer hatten fich beim Schluß der Verhandlung bereits entfernt .“
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Die Niederfchrift kann folgenden Wortlaut haben :
(Ort) (Datum)

Verdingungsverhandlung.
Zur Eröffnung der Angebote, betreffend die

für den Neubau . in öffentlicher
(befchränkter) Ausfehreibung zu vergebenden
. war auf heute
. . . mittag . . . Uhr im Baubureau .
Straße Nr . . . . ein Termin anberaumt.

Nach rechnerifcher Prüfung der Angebote
ergeben fich folgende Endfummen:

1. bei . Mark . . . Pfg .

3 - bei . „ • • ■ „
ufw .

(Name des Baubeamten und Datum .)

Zu dem in den Zeitungen .
. angegebenen (zu dem in¬
folge befonderer Aufforderung den Unterneh¬
mern : . mitgeteilten) Zeit¬
punkt find die nachftehend bezeichneten An¬
gebote rechtzeitig eingegangen, welche in Gegen¬
wart der erfchienenen Bewerber und der von
diefen beftellten Vertreter eröffnet wurden.

Die Angebote weifen folgende Endfummen
auf :

i . bei . Mark . . . Pfg.

3 - bei . „ . . . „
ufw.

und enthalten , (abgefehen von No . . . .) fämt-
lich die ausdrückliche Erklärung , daß die Be¬
werber fich den Bedingungen, welche der Aus-
fchreibung zugrunde gelegt find , unterwerfen.

Die rechnerirche Prüfung der Angebote
fowie die Berichtigung der Endfummen bleibt
Vorbehalten . Da fonft nichts zu bemerken war,
wurde diefe Verhandlung gefchloffen und von
den anwefenden Bewerbern unterfchrieben.

v . g . u.

Der (Baubeamte, Amtsbezeichnung)

5) „ Nachträgliche Angebote bleiben unberückfichtigt . "
6) „ Gehen Angebote nach dem Beginn der Verhandlung ein , fo find fie in der

Niederfchrift als verfpätet eingegangen zu bezeichnen . Solche Angebote werden nur
dann berückfichtigt , wenn sie noch vor der Eröffnung des erften Angebots dem die
Verhandlung leitenden Beamten von dem Bewerber oder feinem Vertreter perfönlich
eingehändigt worden find , oder wenn das verfpätete Eintreffen durch Umftände ver-
urfacht ift , die außer aller Schuld des Bewerbers liegen , auch die Möglichkeit aus-
gefchloffen ift , daß das Ergebnis der Verdingung bei Abfaffung des Angebots be¬
kannt war. "

7) „ Sofern die Feftftellung des annehmbarften Gebotes (vergl . unter VIII ) befondere
Ermittelungen nicht erfordert und der die Verhandlung leitende Beamte zur felb-
ftändigen Entfcheidung über den Zufchlag zuftändig ift , kann die Erteilung des Zu-
fchlages in der von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Niederfchrift
erfolgen . "

Hiernach hat alfo der Beamte zunächft die rechnerifche Prüfung der Angebote zu bewirken
und diefe nebft der Niederfchrift und feinen Vorfchlägen für Erteilung des Zufchlages an den

5*
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Mindeftfordernden oder , wenn letzteres nicht der Fall ift , nebft Angabe der dagegenfprechenden
Gründe der vorgefetzten Behörde einzureichen.

Wenn Zweifel über die Auswahl unter den Bewerbern nicht beftehen , find die Orts¬
baubeamten ermächtigt , fofort die Verträge abzufchließen und diefe mit der Verhandlung zufammen
vorzulegen.

Es ift wünfchenswert , auf eng liniiertem Papier eine überfichtliche Zufammenftellung der
einzelnen Anfatzpreife der Unternehmer zu machen , wodurch ein genauer Vergleich der Einzel-
preife möglich wird . Da bei Staatsbauten nur das Angebot desjenigen Unternehmers , der den Zu-
fchlag erhalten hat , von den Behörden zurückgegeben wird , welches nachher dem Vertrage bei¬
zuheften ift , wird eine derartige tabellarifche Zufammenftellung in fpäterer Zeit von großer
Wichtigkeit für die Kenntnis der Preife.

VIII . Zufchlagserteilung .
1 ) » Die niedrigfte Geldforderung als folche darf für die Entfcheidung über den

Zufchlag keineswegs den Ausfchlag geben . "
2 ) » Der Zufchlag darf nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares , die tüchtige

und rechtzeitige Ausführung der betreffenden Leiftung oder Lieferung gewährleiftendes
Gebot erteilt werden . “

3 ) « Es find nur folche Bewerber zu berückfichtigen, welche für die bedingungs¬
mäßigeAusführung fowie für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Hand¬
werkern und Arbeitern die erforderliche Sicherheit bieten. Bewerber , von denen der
ausfchreibenden Behörde bekannt ift , daß fie ihren Beitragspflichten bei der Kranken-,
Unfall - und Invalidenversicherung nicht nachzukommen pflegen, find ausgefchloffen. "

4) « In geeigneten Fällen find die zuftändigen Intereffentenvertretungen (Hand¬
werks-, Handels- oder Landwirtfchaftskammern) um Auskunft über die Leiftungsfähigkeit
nicht hinreichend bekannter Unternehmer zu erfuchen . “

5 ) « Ausgefchloffen von der Berückfichtigung find folche Angebote:
a ) welche den der Ausfehreibung zugrunde gelegten Bedingungen oder Proben

nicht entfprechen;
ß ) welche nach den von den Bewerbern eingereichten Proben für den vorliegen¬

den Zweck nicht geeignet find;
y ) welche eine im offenbaren Mißverhältnis zu der Leiftung oder Lieferung

ftehende Preisforderung enthalten, fo daß nach dem geforderten Preife an
und für fich eine tüchtige Ausführung nicht erwartet werden kann. “

Bei der Lieferung von Waren (Ziegelfteinen, Werkrteinen , Mauerfand ufw.) find die Unter¬
nehmer zu verpflichten , gleichzeitig mit dem Angebote Warenproben einzureichen , die mit dem
Siegel - und der Namensunterfchrift des Bietenden verteilen find. Von Gegenftänden , welche in
größerer Zahl herzuftellen find , wie Türen Fenfter , Befchläge ufw. , müffen vor der Verdingung
Probeftücke angefertigt werden , die hinfichtlich der Güte der Arbeit und des Bauftoffes die
Grundlage für die Preisbemeffung der Unternehmer bilden und von diefen als für die Ausführung
maßgebend anzuerkennen find. Alle Proben , welche der Lieferung oder Leiftung zugrunde gelegt
werden , find als folche zu kennzeichnen und aufzubewahren , um bei Meinungsverfchiedenheiten
fpäter als Beweisftück dienen zu können. Ift es nicht möglich , folche Probeftücke rechtzeitig zu
befchaffen, fo muß bezüglich der Güte der einzelnen Arbeiten auf geeignete , in der Nähe be¬
findliche Bauausführungen Bezug genommen werden.

Über die Verdingung von Fenfterglas , Zement , Eifenmaterialien und -konftruktionen liehe
die fpäter angeführten Bedingungen.

6) » Nur ausnahmsweife darf in dem letzten Falle (zu y) der Zufchlag erteilt ’
werden, fofern der Bewerber als zuverläffig und leiftungsfähig bekannt ift , und aus¬
reichende Gründe für die Abgabe des ausnahmsweife niedrigen Gebotes beigebracht
find , oder auf Befragen beigebracht werden . “
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Ein folcher Grund ift z . B . häufig, daß ein Unternehmer augenblicklich fo wenig befchäftigt
ift , daß er feine alten bewährten Arbeiter entlaffen müßte , wenn es ihm nicht gelingen würde,
einen Auftrag zu erhalten.

7) « Die Bedürfniffe an landwirtfchaftlichen Erzeugniffen find , foweit das ohne
Schädigung fiskalifcher oder anderer allgemeiner Intereffen und ohne grundfätzliche
Ausfchließung des Handels ausführbar ift , tunlichft unmittelbar von den Produzenten
zu erwerben. “

8) « Bei der Vergebung von Bauten find im Falle gleicher Preisftellung die am
Orte der Ausführung oder in deffen Nähe wohnenden Gewerbetreibenden vorzugs-
weife zu berückfichtigen, wenn fie die Arbeiten im eigenen Betriebe ausführen . “

g) « Liegen von mehreren Handwerkern gleichwertige Angebote vor , fo find bei
der Zufchlagserteilung diejenigen Bewerber vorzugsweife zu berückfichtigen, die be¬
rechtigt find , den Meiftertitel zu führen . “ (§ 133 Gew.-O . und Art 8 des Gef., betr.
die Abänderung der Gew.-O. vom 26 . Juli 1897 , R.-G .-Bl . S . 663 ) .

Treffen die in 8) und 9) genannten Bedingungen auch nicht zu , dann bleibt , wenn nicht
freiwillig Bewerber zurücktreten , nichts übrig , als die Lieferungen oder Leiftungen zu teilen , die
Entfcheidung durch das Los herbeizuführen , oder , wenn damit die Beteiligten nicht einverftanden
fein Tollten , in kürzefter Frift eine neue Verdingung auszufchreiben.

10) « Im übrigen ift bei öffentlichen Ausfehreibungen der Zufchlag demjenigen der
drei Mindeftfordernden zu erteilen , deffen Angebot unter Berückfichtigung aller Um -
ftände als das annehmbarfte zu erachten ift. “

Zu den drei Mindeftfordernden find aber nicht folche Bewerber zu zählen , welche derart
mangelhafte Proben eingereicht haben, daß fie gar nicht in Betracht gezogen werden können.

11 ) « Bei engeren Ausfehreibungen hat unter fonft gleichwertigen Angeboten die Ver¬
gebung an den Mindeftfordernden zu erfolgen. Sind ausnahmsweife den Bewerbern
die näheren Vorfchläge in betreff der einzelnen Anlagen und Einrichtungen überlaffen
worden , fo ift der Zufchlag auf dasjenige Angebot zu erteilen, welches für den ge¬
gebenen Fall als das geeignetfte und zugleich in Abwägung aller Umftände als das
preiswürdigfte erfcheint. “

12) « Ift keines der hiernach bei öffentlichen und engeren Ausfehreibungen in Be¬
tracht kommenden Mindeftgebote für annehmbar zu erachten, fo hat die Ablehnung
fämtlicher Gebote und die Einleitung eines neuen Verfahrens zu erfolgen. “

Hier feien Bemerkungen über die Verdingungen von Sammelheizungs¬
anlagen und Lüftungsanlagen eingefchaltet , über welche die « Anweifung zur Her -
ftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs - und Lüftungsanlagen “ vom
Jahre 1909 die folgenden Vorfchriften gibt .

I . Anweifung zur Herftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs¬
und Lüftungsanlagen .

1) Vorbereitungs - Arbeiten .
Sobald der Auftrag zur Vorbereitung der Bauausführung erteilt ift, hat die Bauverwaltung nach

der fpäter folgenden » Anleitung zum Entwerfen und Verdingen von Zentralheizungs- und Lüftungs¬
anlagen“ und den dort angeführten Muttern das Programm und die befonderen Bedingungen auf-
zuftellen und der vorgefetzten Behörde vorzulegen. Gleichzeitig find Paufen oder Abdrucke der
Bauzeichnungen einzureichen, die anfchlagsmäßig zur Verfügung ftehenden Mittel anzugeben und
diejenigen Firmen namhaft zu machen , die zur Beteiligung am Wettbewerbe (vergl . die „Ver¬
dingung der Ausführung“ ) empfohlen werden. Bei Kirchenbauten find diefe Ausarbeitungen be¬
reits bei der Vorlage der ausführlichen Entwürfe , in die bei Luftheizungen die Luftkanäle, bei
Dampfheizungen die Rohrleitungen und Fleizkörper einzutragen find, mit vorzulegen.

Die vorgefetzte Dienftbehörde hat diefe Ausarbeitungen zu prüfen und endgültig feftzuftellen,
fowie über die am Wettbewerbe zu beteiligenden Firmen zu entfeheiden , wenn die Koften der
Anlage ausfchließlich der Nebenarbeiten auf nicht mehr als 15000 Mark veranfchlagt find.

76.
Verdingung
von Sammel-

heizungs - und
Lüftungs¬
anlagen .
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Bei Anlagen mit einem höheren Koftenanfchlagsbetrage als 15000 Mark find die Aus¬
arbeitungen fowie die Vorfchläge über die am Wettbewerbe zu beteiligenden Unternehmer nach
Vorprüfung dem Minifter für öffentliche Bauten, bei Bauten für die Oeftüt-, Domänen- und Forft-
verwaltung dem Minifter für Landwirtfchaft , Domänen und Forften , und bei Bauten , deren
Koften aus den vom Minifterium der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten verwalteten
Stiftungsfonds beftritten werden , dem Minifter der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten
zur Genehmigung vorzulegen. Bei Kirchen , an denen der Staat wegen der Rechtsverhältniffe
oder vom Standpunkte der Denkmalpflege aus ein Intereffe hat , oder für die eine ftaatliche Bau¬
beihilfe gewährt wird, find die Heizprogramme unabhängig von den Koften ftets dem letzgenannten
Minifter vorzulegen.

Nach Genehmigung des Programmes ift die Berechnung der ftündlichen Wärmeverlufte nach
dem fpäter folgenden Mufter einer Heizungsfirma gegen Entgelt zu übertragen . Von diefer Be¬
rechnung find die Angaben in den Spalten 1 bis 5 unter Zugrundelegung der Bauzeichnungen
und des Programmes von der Bauverwaltung endgültig zu prüfen.

Hierauf hat letztere ungefäumt unter Beachtung der Prüfungsbemerkungen den Wettbewerb
einzuleiten. Diefe Maßnahmen find fo frühzeitig zu treffen, daß die Prüfung und Feftftellung der
Angebote noch vor Beginn der von den Heizungs- und Lüftungsanlagen abhängigen Maurerarbeiten
erfolgen kann.

2) Verdingung der Ausführung ,
a) Ausfehreibung .

Die Verdingung foll auf Grund eines Wettbewerbes erfolgen, zu dem bei Anlagen im voraus-
fichtlichen Koftenbetrage unter 20 000 Mark bis zu drei, bei größeren Anlagen drei bis fünf geeignete
Unternehmer aufzufordern find.

Als Unterlage dienen das Programm , die Zeichnungen und die Berechnung der Wärme-
verlufte. Außerdem find die allgemeinen Beftimmungen, betreffend die Vergebung von Leiftungen
und Lieferungen vom 23 . Dezember 1905 , und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus¬
führung von Staatsbauten vom 17 . Januar 1900 , fowie die befonderen Bedingungen zugrunde
zu legen.

Die Zeichnungen find den Bewerbern in doppelter Ausfertigung zu verabfolgen. Lichtpaufen
mit weißen Linien auf blauem Grunde und Zeichnungen mit dunkel angelegten Flächen find
unzuläffig.

Für Anfertigung der Entwürfe find angemeffene Friflen zu fetzen , insbefondere wenn es fich
um umfangreiche Lüftungsanlagen handelt .

b) Prüfung der Angebote.
Die eingegangenen Angebote nebft den zugehörigen Berechnungen find von der Bau¬

verwaltung technifch und rechnerifch zu prüfen . Nachdem feflgeftellt ift , wie weit die einzelnen
Entwürfe den Forderungen des Programmes entfprechen , bleibt zu ermitteln, welches Angebot das
für die Staatsverwaltung annehmbarfte ift.

Zu diefem Zwecke ift in einer Tabelle nach dem fpäter folgenden Mutter das Verdingungs¬
ergebnis zufammenzuftellen.

Sämtliche Unterlagen find fodann mit dem fuperrevidierten Programme und einer Abfchrift
der die Heizung betreffenden Pofitionen des Koftenanfchlages der vorgefetzten Dienftbehörde vor¬
zulegen , wobei die Erteilung des Zufchlages an einen der Bewerber mit etwaigen Abänderungs¬
und Ergänzungsvorfchlägen zu beantragen und zu begründen ift .

Zugleich find für die etwa zu gewährenden Entfchädigungen Vorfchläge zu machen. Die
Höhe der Entfchädigung ift von der Höhe der Angebotsfumme und von der größeren oder ge¬
ringeren Sorgfalt abhängig zu machen, mit der die Entwürfe aufgeftellt find.

Nach Prüfung der Entwürfe und Berechnungen erteilt die vorgefetzte Dienftbehörde , Tofern
die Koften der Anlage den Betrag von 30000 Mark nicht erreichen , ihrerfeits den Zufchlag und
erftattet hierüber , fowie über die etwa gewährten Entfchädigungen der Minifterialinftanz unter Ein¬
reichung der Tabelle über das Verdingungsergebnis Anzeige.

Bei höheren Koftenfummen jedoch , fowie unabhängig von den Koften in allen Fällen , in
denen befondere Schwierigkeitenvorliegen oder bisher nicht erprobte Konftruktionen zur Anwendung
kommen Tollen, bleibt die Entfcheidung der Minifterialinftanz Vorbehalten .

Es ift darauf zu achten , daß jede am Wettbewerbe beteiligte Firma eine vollftändige Aus¬
fertigung der ihr zugeftellten Zeichnungen , alfo einfchließlich der Schnitte zurückreicht . Bei Vor¬
lagen an die Minifterialinftanz find die fämtlichen Zeichnungen, und zwar in Mappen, beizugeben.
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Ferner ift dabei anzugeben , wie weit der Bau bereits vorgefchritten ift , damit beurteilt werden
kann , ob und in welchem Umfange noch Änderungen wegen des Einbaues der Heizanlage an¬
gängig find.

II . Anleitung
zum Entwerfen und Verdingen von Zentralheizungs - und Lüftungs-Anlagen.

1) Ausarbeitungen der Bauverwaltung .
Als Unterlagen für den Wettbewerb find anzufertigen : Abdrucke der Bauzeichnungen, das

Programm , die befonderen Bedingungen und die Berechnung der Wärmeverlufte.
In den Zeichnungen find darzuftellen:
a) die Lage des Gebäudes und feine Umgebungen unter Angabe der Nordlinie;
b ) die mit Raümbezeichnungen und Nummern , fowie mit Längen- und Flächenmaßen ver-

fehenen Grundriffe aller Gefchoffe;
c) die wefentlichften Durchfchnitte , darunter ein Schnitt durch den Heizraum , mit Angabe

des höchften Grundwafferftandes.
Aus den Grundriffen und Schnitten muß erfichtlich fein , ob Nifchen in den Fenfterbrüftungen

angelegt werden follen.
Wenn verfchiedene Heizungsarten in einem Gebäude zur Anwendung kommen, find in den

Grundriffen die Raumbezeichnungen in folgenden Farben zu unterftreichen: bei Luftheizung grün ,
bei Heißwafferheizung rot , bei Warmwafferheizung blau , bei Dampfheizung gelb. Die mit
Einzelheizung zu verfehenden Räume find durch Einzeichnung der Öfen kenntlich zu machen.

Die der Berechnung der Wärmeverlufte zugrunde zu legende niedrigfte Ortstemperatur , bei
der die vorgefchriebene Erwärmung ohne übermäßige Anfpannung der Heizanlage erzielt werden
muß , ift , foweit möglich, nach dem Durchfchnitt der letzten 10 Jahre anzunehmen.

2) Ausarbeitungen der Bewerber ,
a) Berechnungen, Erläuterungen und Zeichnungen.

In der Berechnung der Wärmeverlufte (fiehe S . 83 ) find die Spalten 6 und 7 zu prüfen und
nötigenfalls zu berichtigen. Die Spalten 8 und 9 find auszufüllen. Die Summe von Spalte 9
ift am Schluffe zu ermitteln. Durch Unterzeichnung der Wärmeverluftberechnung hat der Be¬
werber die Verantwortlichkeit für deren Richtigkeit zu übernehmen.

Ferner find prüfungsfähige Berechnungen zu liefern von der Größe der Wärmeentwickler,
der Roftflächen, Schomfteine, des Lüftungsbedarfes, der Luftkanäle, Heizkörper und dergl.

In einer Erläuterung ift die Heizungs- und Lüftungsanlage eingehend zu befchreiben. Zu¬
gleich find hierbei etwaige Bedenken gegen die Unterlagen des Wettbewerbes zum Ausdrucke zu
bringen . Auch fteht es dem Bewerber frei , felbftändige Gegenvorfchläge zu machen; doch ift für
die Entwurfsbearbeitung ftets das von der Bauverwaltung den Bewerbern gegebene Programm als
Grundlage beizubehalten. Auch ift anzugeben, welches Bedienungsperfonal zum ordnungsmäßigen
Betriebe erforderlich fein wird.

In eine Ausfertigung der Zeichnungen der Bauverwaltung, und zwar nicht nur in die Grund¬
riffe , fondern auch in die Schnitte ift der Entwurf des Wettbewerbers einzutragen. Insbefondere
ift darzuftellen:

Die Lage der Rauchrohre , der Luftkanäle, ihrer Ein - und Ausftrömungsöffnungen fowie
der Frifchluftentnahmeftellen, die Lage der Wärmeentwickler und der Räume für Brennftoffe, die

Anordnung der Rohrleitungen unter Angabe der Ausgleichvorrichtungen, der Rohrfchlitze oder
Rohrkanäle , der Hauptventile und der Ausdehnungsgefäße fowie die Stellung der Heizkörper.
Dabei find folgende Farben zu wählen :

für Warmwafferheizkörper . blau
„ Zuflußrohren bei Warmwafferheizung . rot
„ Rückflußröhren bei Warmwafferheizung . blau
„ Dampfheizkörper . grün
„ Dampfröhren . . gelb
„ Dampfwafferröhren . grün
„ Luftleitungen . braun
„ Kaltluftkanäle . grün
„ Warmluftkanäle . rot
„ Abluftkanäle . blau.
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Entwürfe, zu denen nicht die von der Bauverwaltung gelieferten Zeichnungen benutzt worden
find , können von der Zufchlagserteilung von vornherein ausgefchloffen werden . Dasfelbe gilt ,
wenn die Eintragungen der Heizanlage in die Schnitte fehlen.

Bei Luftheizungen ift die Lage der Frifchluft- , Abluft- und Umlaufkanäle anzugeben und bei
etwaiger Wahl von Vorrichtungen zur Mifchung kalter und warmer Luft deren Wirkung und Be¬
trieb durch Zeichnung und Befchreibung zu erläutern.

An Einzelzeichnungen find beizufügen : Darftellung der Wärmeentwickler, Heizkörper , Rohr¬
verbindungen , Ventile, Gitter , Lüftungsklappen , Ausgleichvorrichtungen , Ausdehnungsgefäße und
dergl . Hierzu können vorhandene Druckfachen und Paufen verwendet werden . Einzeldarftellungen
und Befchreibungen der angebotenen Gegenftände find mit der Auffchrift : Gehört zu Anf.
des Angebots zu verfehen.

b) Koftenberechnung.
Die Koften der Anlage find getrennt nach den etwa vorkommenden verfchiedenen Arten der

Heizung und Lüftung in einer ausführlichen Berechnung zu veranfchlagen.
Diefe Koftenberechnung foll alle zur betriebsfähigen Herftellung der Anlage erforder¬

lichen Leiftungen und Lieferungen umfaffen , fofern nicht beftimmte Teile ausdrücklich aus¬
gefchloffen find.

Dagegen find die Koften für Erdarbeiten , Stemmarbeiten, Herftellung des Mauerwerkes bei
Luftheizöfen, Keffeln, Kanälen und dergl . , Verputzen der durch Mauern und Decken geführten
Röhren , fowie für Einfetzen und Verputzen der Lüftungsklappen , Schieber , Rohrhalter und dergl .
einfchl. der dazu erforderlichen Bauftoffe, auch für Tifchler- , Maler- und Lackiererarbeiten fowie
für Anfchlüffe an Wafferleitungen und Entwäfferungen nicht in die Koftenberechnung auf¬
zunehmen.

Der Bewerber hat für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Zeichnungen zu denjenigen
Nebenarbeiten , die vor Beginn der Montierung der Heizungsanlage zur Ausführung gelangen , die
volle Verantwortung zu übernehmen , desgleichen auch für die richtige Ausführung der während
der Montierung nach feinen Zeichnungen oder Angaben herzuftellenden Nebenarbeiten .

Die für fchmiedeeiferne Keffel und Gefäße gewählten Wandftärken find fowohl in den
Einzelzeichnungen als in der Koftenberechnung genau anzugeben.

Alle Wärmeentwickler find nach der Heizfläche und dem Gewicht, alle Heizkörper nach der
Heizfläche getrennt von den Koften der Aufteilung in Anfatz zu bringen . Alle Rohrleitungen find
mit dem inneren und äußeren Durchmeffer und einfchließlich des Verlegens und des Dichtungs¬
materials fowie eines Anftrichs mit Mennige aufzunehmen , die Formftücke , Lagerungs- und Be-
feftigungsteile in einem beftimmten Verhältniffe zum Gefamtpreife der Rohrleitungen anzugeben.
Die Wärmefchutzumhüllungen find nach dem Längenmaß und dem äußeren Durchmeffer der zu
umhüllenden Rohre zu berechnen . Freiliegende Wärmefchutzumhüllungen find gegen Befchädigung
zu fchützen und mit Ölfarbe einmal zu ftreichen.

Gefchmiedete und gußeiferne Gitter , Drahtgitter , Klappen und Schieber, Ausdehnungsgefäße
und Saugkappen für Abzugsfchächte find nach Stückzahl, Maß und Wandftärken aufzuführen.

Die Koftenberechnung ift nach folgenden Titeln zu ordnen :
Tit . I. Wärmeentwickler (Keffel , Luftheizöfen und dergl .) mit allem Zubehör , einfchließlich

der zur Ausrüftung gehörigen Thermometer und der Pyrometerhülfen.
„ II . Heizkörper mit allem Zubehör einfchließlich der Regelungsvorrichtungen für die

Wärmeabgabe, jedoch ausfchließlich etwaiger Verkleidungen.
„ III . Rohrleitungen , Mauer- und Deckenfchutzhülfen, Längenausgleicher, Wärmefchutzmaffe.
„ IV . Ausdehnungsgefäße , Wafferfammler, Hauptventile , Übergangsventile.
„ V . Regelungsvorrichtungen für Luftkanäle nebft Gittern , Filtern, Saugkappen ufw.
v VI . Rohrfchiitzverkleidungen, Kanalabdeckungen, Kontrollvorrichtungen und dergl.
„ VII . Insgemein, Fracht, Reifekoften in Hundertteilen der Titel I bis VI.

Am Schluffe der Koftenberechnung ift überfchläglich nach den Gefamtkoften der auf
Lüftungsanlagen entfallende Betrag zu ermitteln.

Nachträge , in denen verfchiedene Ausführungsarten zur Auswahl geftellt werden , find zwar
zuläffig, doch foll das Hauptangebot diejenige Ausführungsart behandeln , welche der Bewerber für
die zweckmäßigfte hält.
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3) Technifche Vorfchriften für die Bearbeitung der Programme und Entwürfe ,
a) Grad der Erwärmung und Stärke des Luftwechfels in den einzelnen Räumen .

Als Wärmegrade find in der Regel vorzufchreiben :

für Krankenzimmer 22 ° C .
20 ° „
i8 ° „

„ Gefchäfts - und Wohnräume .
„ Säle , Hörfäle und Hafträume .
„ Sammlungs- und Ausftellungsräume, Flure, Gänge und Treppenhäufer, je nach ihrer

Benutzung und dem auf ihnen ftattfindenden Verkehr
„ Hafträume , die lediglich zum gemeinfchaftlichen Schlafen der Gefangenen dienen . io ° „

Schlafräume , welche auch zum Aufenthalte der Gefangenen an Sonn - und Feiertagen dienen ,
find auf i8 ° zu heizen , aber ebenfo wie die nur zum Schlafen dienenden Hafträume mit Abfteil -
vorrichtungen zu verfehen .

Der Berechnung ift in der Regel ein Luftwechfel für Kopf und Stunde zugrunde zu legen ,
und zwar :

in Schlafzellen für Gefangene von . 10 cbm
„ Einzelzellen für Gefangene von . '

. . 15 —22 „
„ Räumen für gemeinfchaftliche Haft von . 10 „
„ Verfammlungsfälen und Hörfälen bis zu . 20 „
„ Schulklaffen , je nach dem Alter der Schüler von . 10—25 „

Der Lüftungsbedarf bei Krankenräumen ift in jedem einzelnen Falle im Einvernehmen mit
der nutznießenden Behörde zu ermitteln .

Für Flure und Treppenhäufer ift in der Regel ftündlich ein halb - bis einmaliger Luftwechfel
vorzufehen . Dienen die Flure zum zeitweiligen Aufenthalt einer größeren Anzahl von Perfonen ,
fo ift ftündlich ein zweimaliger Luftwechfel erforderlich .

Sämtliche angegebene Werte gelten nur für Räume , bei denen eine Überheizung durch
Wärmeabgabe der Infaffen oder durch Beleuchtung nicht zu befürchten ift oder bei Erwärmung
der Räume durch Luftheizung kein größerer Luftwechfel erforderlich wird . In dielen Fällen ift eine
befondere Berechnung für den Luftwechfel aufzuftellen .

In Aborten und anderen Räumen , in denen fich üble Gerüche oder Dünfte entwickeln , ift
unabhängig von der Entlüftung der übrigen Bauteile die Berechnung der Abluftkanäle lunlichft für
einen fünffachen , mindeflens aber für einen dreifachen Luftwechfel durchzuführen .

b ) Berechnung der Wärmeverlufte .

Für die Berechnung der Wärmeverlufte find folgende Temperaturen in Anfatz zu bringen :

für ungeheizte oder nicht täglich geheizte , abgefchloffene Räume im Keller und in den
übrigen Gefchoffen

„ ungeheizte , öfter von der Außenluft beftrichene Räume , wie Durchfahrten , Vor -
„ hallen und Vorflure

ungeheizte , unter der Dachfläche liegende Räume bei Dachfchalung
ohne Dachfchalung .

O10 ° „

Bei Dauerbetrieb der Heizung find die ftündlichen Wärmeverlufte für i ° C . Temperatur -
unterfchied und lqm Fläche wie folgt zu berechnen :

2,40 W .E.bei vollem Ziegelmauerwerk von 0,12 m Stärke
tt ff tt V 0,25 tt tf 1,70 lt tf

1,30 „ „
1,10 „ „

0,90 „ „
0,80 „ „
0,65 „ „

;; 0,64 „
0,77tf
0,90tf

n 1,03 „
» 1,16 „

0,60tf
0,55

bei Quaderverblendung ift für die gleiche Gefamtwandftärke den vorftehenden Werten ein Zufchlag
von 15 vH. hinzuzurechnen.

*



74

Bei vollem Sandfteinmauerwerk (Quader- oder Bruchftein)

von 0,30 m Stärke .
» O,40 „ „ . .

„ 0,50 n » .

ti 0,60 ft n .

II 0,70 n ,, . .

n 0,80 n n . *

ft 0,90 n ft .

ft 1,00 n fi .

tt 1,10 » H . . . • .

ft 1,20 ii ti .

2.20 W .E.
1,90 fl

1,70 n „

1,55 t, ii

1,40 » tt

1,30 j, ,t
1.20 n tt

1,10 ii ii

1,00 ii ii

0,95 n tt

Bei Mauerwerk aus Stampfbeton find bis auf weiteres die Werte für Sandfteinmauerwerk
'

anzunehmen .
Bei Kalkfteinmauerwerk find vorftehende Werte um iovH . zu erhöhen .

Bei Drahtputzwänden von 4 bis 6 cm Stärke . 3,00 W.E.
„ „ „ 6 bis 8 „ „ . 2,40 „ „
„ Balkenlagen mit halbem Windelboden als Fußboden . 0,35 „ „

als Decke . 0,50 „ „
„ Gewölben mit maffivem Fußboden . 1,00 „ „
„ Gewölben mit Dielung darüber als Fußboden . o,45 „ „

als Decke . 0,70 „ ,,
„ hölzernen , über dem Erdreich hohl verlegten Fußböden . o,so „ „
„ desgl . in Afphalt verlegt . 1,00 »
„ maffiven Fußböden über dem Erdreich . 1,40 „ »
„ einfachen Fenftern und Glasfüllungen in Türen . 5,00 ,,
,, einfachen Fenftern mit doppelter Verglafung . 3,50 „ „
n doppelten Fenftern . 2,30 „ „
„ einfachen Oberlichtern . 5,30 „
„ doppelten „ . 2,40 ,, «
„ Türen . 2,00 „ »
„ wagrechten Maffivdecken bis auf weiteres je nach Art und Belag . . . . 1,50 .bis 3,00 „ »

Auf den hiernach ermittelten Wärmebedarf müffen mindeftens nachftehende Zufchläge ge¬
macht werden :

a) Zufchläge für Himmelsrichtung auf Außenflächen :
Norden , Nordoften , Nordweften , Offen . 15 vH.
Weften , Südoften , Südweften . . 10 „

b ) Für Eckräume und folche mit einander gegenüberliegenden Außenflächen ift ein
befonderer Zufchlag von . • . 5 „
auf alle Außenflächen zu machen .

c) Zufchläge für Windanfall :
Auf Straßenanfichtsflächen , die dem Windanfall ausgefetzt find , fowie auf alle Außen¬

flächen freiftehender Gebäude . . 10 „
d ) Zufchläge für befonders hohe Räume :

Räume von über 4 m Höhe erhalten für jedes Meter Mehrhöhe auf den berechneten
Wärmebedarf einen Zufchlag von . • .
jedoch nicht mehr als .

Treppenhäufer erhalten diefen Zufchlag nicht .
e) Zufchläge für Anheizen und Betriebsunterbrechung .

Für ununterbrochenen Betrieb mit Bedienung auch bei Nacht .
Desgl . ohne Bedienung bei Nacht .
Für täglich unterbrochenen 13 bis isftündigen Heizbetrieb einfchl . des Anheizens ,

welches nicht unter drei Stunden anzunehmen ift .
Für täglich unterbrochenen 9 bis i2ftündigen Heizbetrieb , fonft wie vor .
Für den Betrieb nach längeren Unterbrechungen .

„
20 „

5 „

15 „
20 „

30 „
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Die Zufchläge für Anheizen und Betriebsunterbrechung find zu dem , einfchl. der Zufchläge
für a bis d , berechneten Wärmebedarf zu machen.

Bei Berechnung des Wärmebedarfs für folche Räume, die neben höher erwärmten Zimmern
oder Sälen liegen, wie zum Beifpiel für Flure und Gänge , ift der durch die Wärmeabgabe der
Trennungswände entftehende Wärmegewinn von dem Wärmeverluft ' in Abzug zu bringen.

Bei Kirchenfchiffen und ähnlich hohen, mit großen Abkühlungsflächen und ftarken Mauern
verfehenen Räumen , die nicht täglich geheizt werden, ift von der Berechnung der Wärmeverlufte
nach dem Mufter der Anlage D Abftand zu nehmen. Es foll vielmehr bei den für folche Räume
zu entwerfenden Zentralheizungen den Bewerbern überlaffen bleiben , durch Erfahrungssätze nach-
zuweifen, daß die verlangte Erwärmung gefichert ift .

c ) Berechnung des Luftwechfels.
Die höchfte Außentemperatur ift im allgemeinen anzunehmen zu:

+ 25 °
, wenn der Luftwechfel durch die Anlage fowohl im Winter als im Sommer erzielt

werden foll .
+ io °

, wenn nur während der Heizperiode die volle Lüftung verlangt wird (Kranken-
häufer, Schulen, Gerichtsfäle, Verfammlungsfäle, Kaffenräume und dergl.),

0 bis 4 - 5 °
, wenn im Winter die volle Lüftung nur durchfchnittlich erzielt zu werden braucht

(Wohnräume , gering befetzte Bureauräume und dergl.).
Sofern die Räume nicht gleichzeitig durch die einzuführende Luft erwärmt werden , ift der

Berechnung der Kanalanlage ftets die höchfte Außentemperatur zugrunde zu legen .
Die niedrigfte Außentemperatur ift maßgebend für die Größenverhältniffe der zur Er¬

wärmung der Zuluft beftimmten Heizkörper. Soll der volle Luftwechfel auch an den kälteften
Wintertagen erzielt werden, oder wird die Erwärmung der Räume an den Luftwechfel geknüpft, fo
ift die Temperatur gleich der niedrigften Außentemperatur , für welche die Heizanlage beftimmt ift,
anzunehmen.

Im allgemeinen ift mit Ausnahme der Luftheizung eine Befchränkung des Luftwechfels bei
ftarker Kälte zuläffig und für die Lüftungsanlage eine niedrigfte Außentemperatur von — 5 0 an¬
zunehmen.

Wenn keine befonderen Heizkörper für Erwärmung der Zuluft vorhanden find , muß der
Wärmebedarf für die Lüftung bei Berechnung der örtlichen Heizkörper berückfichtigt werden.

d ) Allgemeine Forderungen für alle Heizungsarten.
a) Um Rauchbeläftigung zu verhüten , miiffen Einrichtungen zur möglichft vollftändigen

Verbrennung der Brennftoffe vorgefehen werden.
b) Bei der Aufteilung der Keffel und der Anlage der Heizkammern ift darauf Bedacht zu

nehmen, daß fie bequem gereinigt werden können. Es find Vorkehrungen zu treffen , durch welche
die Temperatur des Waffers, der Heizluft und der Druck des Waffers oder Dampfes ficher erfehen
werden kann. Um die Temperatur der abziehenden Rauchgafe meffen zu können, find Hülfen zum
Einfetzen von Pyrometern vorzufehen.

c ) Keffel und Luftheizöfen müffen zur Vornahme von Ausbefferungen oder zur Erneuerung
möglichft bequem aus der Ummantelung und aus dem Gebäude entfernt werden können.

d ) Die nicht zur unmittelbaren Wärmeabgabe beftimmten Leitungsröhren find zur Verhütung
von Wärmeverluften oder Froftfchäden mit fchlechten Wärmeleitern zu umkleiden. Über die
Einzelheiten diefer Umkleidungen ift in den Erläuterungen und in der Koftenberechnung das
Nähere anzugeben.

e) Bei Führung der Röhren durch Decken und Wände find Vorkehrungen zu treffen , die
verhüten, daß an diefen Stellen durch die Bewegung der Röhren der dichte Schluß beinträchtigt
und der anftoßende Mörtelputz gelöft wird. Verbindungsftellen dürfen nicht im Innern von
Mauern oder Decken liegen .

f) Wo durch den von warmer Luft mitgeführten Staub über Ausftrömungsöffnungen , Heiz¬
körpern oder Rohrleitungen, Wände und Decken befchmutzt werden könnten, ift dafür zu forgen,
daß der Luftftrom von den Wänden und Decken abgelenkt und tunlichft verteilt wird.

e) Befondere Forderungen für die einzelnen Heizungsarten.
A ) Luftheizung.

a ) Bei der Konftruktion von Feuerluftheizöfen ift auf die Möglichkeit des Auswechfelns
einzelner Teile Wert zu legen .
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Die Öfen müffen eine Heizfläche von folcher Größe erhalten und fo konftruiert werden ,daß bei vorfchriftsmäßigem Betriebe ein Erglühen der Eifenteile nicht eintritt und ein Verbrennen
der in der Luft enthaltenen Staubteile an den Heizflächen ausgefchloffen ift .

Sämtliche Verbindungsftellen müffen fo dicht fchließen, daß ein Austreten des Rauches oder
fchädlicher Gafe in die Heizkammer nicht möglich ift . Ferner ift darauf zu achten , daß die Eifen¬
teile fich unbefchadet der Dichtigkeit des Verfchluffes ausdehnen können und daß die Reinigungder Heizflächen von Staub mit Leichtigkeit von der Heizkammer aus erfolgen kann. Die Reinigungder Rauchzüge muß fich dagegen von einem Raum außerhalb der Heizkammer , der mit der Zu¬
führung frifcher Luft in keinem Zufammenhange fteht, bewirken laffen. Die Einfteigetür zur Heiz¬
kammer ift doppelt aus Eifen herzuftellen.

b) Die Lage und Verteilung der Ausftrömungsöffnungen fowie ihre Höhe über dem Fuß¬
boden ift fo zu wählen , daß bei gleichmäßiger Erwärmung des Raumes eine Beläftigung der In -
faffen durch Luftbewegungen nicht eintreten kann . In den Kanälen zur Abführung verbrauchter
Luft ift je eine Öffnung in der Nähe des Fußbodens und der Decke anzulegen . Die oberen Öff¬
nungen find namentlich dann erforderlich, wenn Gasbeleuchtung vorgefehen oder die Entwicklung
zu hoher Wärmegrade zu befürchten ift. Für die Handhabung diefer Abluftöffnungen find in der
Betriebsvorfchrift befondere Beftimmungen zu treffen.

c) Die Temperatur der in die Räume eintretenden Luft darf 45 0 nicht überfchreiten . Die
Beftimmung der Gefchwindigkeit und die genauere Ermittelung der Temperatur der einftrömenden
Luft bleibt der Berechnung des Bewerbers Vorbehalten .

d ) Bei der Einführung der frifchen Luft in die Heizkammern find die unterirdifchen Kanäle
auf möglichft geringe Längen zu befchränken. Um Störungen durch Wind vorzubeugen , empfiehltes fich , die Luftentnahme an zwei entgegengefetzten Stellen derart anzuordnen , daß je nach der
Windrichtung die Luft von der einen oder anderen Seite den Luftheizöfen zugeführt werden kann .

e ) Zur Reinigung der frifchen kalten Luft von Staub find Staubkammern vorzufehen und
nach Bedarf bequem zugängliche, leicht zu reinigende Filter aufzuftellen.

f) Der Feuchtigkeitsgehalt der Zuluft ift bei Luftheizungs- und Lüftungsanlagen im einzelnen
Falle befonders zu beftimmen.

B ) Heißwafferheizung .
a ) Die Heizanlage ift fo zu berechnen , daß zur Erzielung der vorgefchriebenen Wirkung das

Waffer nicht über 140 ° C . erwärmt wird.
b) Die Heizöfen find fo herzuftellen , daß die Feuer!chlangen zur Ausbefferung oder Er¬

neuerung ohne wefentliche Befchädigung des Mauerwerkes herausgenommen werden können.
c) Die Röhren müffen überall leicht zugänglich fein und follen, foweit tunlich , nicht in die

Fußböden verlegt werden.
d) Rohrleitungen , die zur Erwärmung kalt liegender Lüftungsfchlote dienen oder fonft der

Gefahr des Einfrierens ausgefetzt find , müffen ftatt mit Waffer mit einer anderen geeigneten,fchwer gefrierbaren Flüffigkeit gefüllt werden. Derartige Flüffigkeiten dürfen die Rohrwandungennicht angreifen und keine Kriftalle abfetzen.
e ) Bei Biegung der Röhren um 180 ° müffen fchleifenförmige Erweiterungen vorgefehenwerden, wenn die parallel laufenden Röhren weniger als 8 cm von einander entfernt find.
f) Die ganze Anlage muß einfchließlich der Feuerfchlangen im kalten Zuftande einen Probe¬

druck von 150 Atmofphären aushalten können, ohne Undichtigkeiten zu zeigen.
g) Zur Beobachtung des in der Anlage auftretenden Druckes ift an einem der Vorläufe jedenOfens nahe an der Feuerfchlange ein Manometer anzubringen mit einer roten Marke bei 25 Atm .

C) Warmwafferheizung und Dampf -Warmwafferheizung.
a) Die Konftruktion der Keffel muß unter Angabe der wichtigften Wandftärken in allen

Einzelheiten durch Zeichnungen dargeftellt werden, die zugleich die Einmauerung , die Anordnungdes Roftes , der Feuerzüge ufw. erteilen laffen.
Das Rücklaufrohr der Leitung darf an keiner Stelle von der Stichflamme der Feuerung ge¬troffen werden.
b) Die Heizanlage ift fo zu berechnen , daß zur Erzielung der vorgefchriebenen Wirkungdas Waffer im Keffel bei Mitteldruckheizungen nicht über 120 ° C ., bei Niederdruckheizungen nicht

über 90 ° C . erwärmt wird. Die Rücklauftemperaturen des Waffers follen dabei für Mitteldruck¬
heizung 90 °, für Niederdruckheizung 70 ° nicht unterfchreiten und müffen ebenfo wie die Vorlauf¬
temperaturen durch Thermometer erkennbar fein .
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c) In den Bauzeichnungen ift die Lage der Röhren und der Ausgleichvorrichtungen anzugeben,während in befonderen Einzelzeichnungen die Verbindung der Röhren , die Konftruktion der
Ausgleichftücke und Ventile, fowie die Art der Führung der Röhren durch Wände und Decken
darzuftellen find.

d ) Von den Heizkörpern müffen Zeichnungen beigefügt werden , aus denen unter Angabe
der Bauftoffe und der Wandftärken die Verbindungen und Anfchlüffe an die Rohrleitungen er-
fichtlich find.

Die Heizkörper find fo herzuftellen , daß fie ohne Befchädigung der Rohrleitungen und
Wände abgenommen werden können.

Die Ventile von Heizkörpern , die allgemein zugänglich find , follen in der Regel nicht mit
feften Handrädern oder Griffen, fondern mit Auffteckfchlüffeln verfehen werden.

Die Ventile von Heizkörpern, die bei zeitweiligem Abfchluß der Gefahr des Einfrierens aus-
gefetzt werden, find fo zu konftruieren , daß eine völlige Unterbrechung des Wafferumlaufes nicht
eintreten kann.

e ) Die Ausdehnungsgefäße find mit Oberlaufröhren zu verfehen, die mit vollem Querfchnitt
bis zum Heizraume gehen und dort frei ausmünden . Befondere Signalrohre find zu vermeiden.
Der Wafferftand im Ausdehnungsgefäß ift im Keffelraume durch Manometer oder eine andere ge¬
eignete Vorrichtung erfichtlich zu machen. Gefäße und Rohre find gegen Einfrieren durch Ver¬
kleidungen zu fchützen. Zur Ausfüllung zwifchen den Ausdehnungsgefäßen und den Verkleidungen
dürfen organifche oder fchwefelhaltige anorganifche Stoffe nicht verwendet werden.

Unter jedem Ausdehnungsgefäß ift ein Sicherheitsboden mit Wafferableitung vorzufehen.
Fülleitungen find niemals unmittelbar an den Keffel anzufchließen , fondern entweder am

Vorlauf oder am Rücklauf.
f) In jedem Falle ift befonders zu erwägen , ob Aushelfkeffel erforderlich find. Im allgemeinen

kann bei Anlage mehrerer Keffel von der Befchaffung eines Aushelfkeffels abgefehen werden. Die
getarnte Keffelfläche ift alsdann fo zu bemeffen, daß bei der Ausfchaltung eines fchadhaften
Keffels mit den übrigen der Wärmebedarf durch Verlängerung der Heizzeit ohne Schwierigkeit
erzielt werden kann. Bei Anlagen für ununterbrochenen Betrieb find ftets Aushelfkeffel zu ver -
anfchlagen.

g) Die gefamte Anlage ift fo herzuftellen , daß fie nach der Vollendung , ohne Undichtig¬
keiten zu zeigen, einer Druckprobe mit kaltem Waffer unterworfen werden kann . Bei Niederdruck¬
heizungen ift in der Regel ein Druck anzuwenden , der den im Keffel vorhandenen Druck der
Wafferfäule um D/a Atmofphären überfteigen, höchftens aber 3V2 Atmofphären betragen Toll . Bei
Mitteldruckheizungen ift ein Druck von 5 Atmofphären anzuwenden.

h) Verkleidungen von Heizkörpern find tunlichft zu vermeiden.

D ) Dampfheizung und Dampfwafferheizung.
a) Die Konftruktion der Keffel muß unter Angabe der wichtigften Wandftärken in allen

Einzelheiten durch Zeichnungen dargeftellt werden , die zugleich die Einmauerung fowie die An¬
ordnung der Rofte und der Feuerzüge, die Vorkehrungen zur felbfttätigen Regelung der Feuerung,
die Speifevorrichtungen, die Standrohre und fonftige Konftruktionsteile erfehen laffen .

b ) Dampffpannungen von mehr als 2 Atmofphären find nur in Räumen , welche in der
Regel allein dem Heizperfonal zugänglich find , zuläffig. Hinter den erforderlichen Übergangs¬
vorrichtungen find in jedem Falle Sicherheitsventile anzuordnen , deren Belaftung einer Dampf-
fpannung entfpricht, die den beabfichtigten geringeren Druck um 1 Atmofphäre überfteigt.

c) Die Heizung ift fo anzulegen, daß ftörendes Geräufch, Pochen und Knallen in den Rohr¬
leitungen und Heizkörpern nach Ablauf der Anheizzeit nicht vorkommt. Standrohre dürfen nicht
im Heizraum ausmünden.

d ) Die bei der Warmwafferheizung unter c , d , f und h aufgeführten Beftimmungen gelten
auch hier mit der Abweichung, daß wegen der Gefahr des Einfrierens auf Abfcheidung des Dampf-
waffers und deffen vollftändigem Abfluß aus den Heizkörpern und Rohrleitungen befonders zu
halten ift.

e) Die Anlage ift fo herzuftellen, daß fie nach Vollendung einer Druckprobe unterworfen
werden kann, ohne Undichtigkeiten zu zeigen. Bei Niederdruckheizungen mit offenem Standrohre
find die Keffel mit 3 Atmofphären Wafferdruck, Rohrleitungen und Heizkörper im Betriebe durch
abwechfelndes Erwärmen und Erkalten auf Dichtigkeit zu erproben. Bei Niederdruckdampf¬
heizungen, für die Dampf mit herabgemindertem Druck unmittelbar verwendet wird , find die
Rohrleitungen und Heizkörper mit einem Dampfdruck zu prüfen , der den Druck , für den das
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unter b) bezeichnete Sicherheitsventil belaftet ift, um 2 Atmofphären überfteigt . Jedoch ift der für
den Dampfkeffel genehmigte höchfte Druck nicht zu überfchreiten . Bei Hochdruckheizungen
gelten für die Druckprobe der Dampfkeffel die gefetzlichen Beftimmungen . Zur Prüfung der
übrigen Anlage ift Dampf von der höchften zuläffigen Spannung zu verwenden.

4 . Allgemeines .
a) Verfahren bei Vornahme von Druckproben und Probeheizungen .

a) Die erforderlichen Druckproben Tollen im Beifein des Unternehmers oder feines Vertreters
vorgenommen werden. Die hierzu nötigen Hilfskräfte, Pumpen , Manometer und dergl . hat der
Unternehmer auf feine Koften zu befchaffen. Die Befchaffung von Druckwaffer ift Sache der Bau¬
verwaltung. Beteiligt fich der Unternehmer auf Einladung weder felbft , noch durch einen Ver¬
treter an der Druckprobe , fo begibt er fich jeden Einwandes gegen den feitens der Bauverwaltung
feftgeftellten Befund.

b) Sobald die Heizung nach ihrem äußeren Anfehen von der Bauverwaltung für fachgemäß
hergeftellt erachtet wird , ift tunlichft bald feftzuftellen, ob die Anlage im allgemeinen den Vertrags¬
bedingungen entfpricht . Zu dieTem Zwecke ift eine erfte Probeheizung von genügender Dauer
vorzunehmen. Zu diefer hat der Unternehmer unentgeltlich die nötigen Mannfchaften zu ftellen ,während das zur Füllung der Keffel und der Leitungen erforderliche Waffer, fowie die Brennftoffe
von der Bauverwaltung geliefert werden. Bei der erften Probeheizung ift feftzuftellen, ob alle
Heizkörper nahezu gleichzeitig warm werden , ob die Anlage überall dicht bleibt und ob fie ge-
räufchlos arbeitet.

c ) Mit dem Tage der erften Probeheizung beginnt die in den befonderen Vertragsbedingungen
vorzufehende, im allgemeinen nicht über drei Jahre hinaus auszudehnende Gewährleiftungsfrift.

d) Um endgültig feftzuftellen, ob die vorgefchriebene Wirkung erzielt wird , foll innerhalb
des erften Winters , nachdem das Gebäude in regelmäßige Benutzung genommen worden ift , eine
zweite , etwa drei- bis achttägige Probeheizung bei niedriger Außentemperatur vorgenommenwerden. Ergibt fich bei der zweiten Probeheizung , daß die Anlage den Bedingungen des Ver¬
trages nicht entfpricht , fo find die zur Herftellung einer einwandfreien Anlage erforderlichen Nach¬
arbeiten derart zu befchleunigen , daß noch vor Ablauf der Gewährleiftungsfrift eine nochmalige
Probeheizung möglich wird . Ift dies nicht zu erreichen, fo verlängert fich die Gewährleiftungsfrift
fo lange , bis der vertragsmäßige Zuftand erreicht und durch eine Probeheizung nachgewiefen ift .

Bei der zweiten Probeheizung ift der Bedarf an Brennftoff im ganzen feftzuftellen und für
100 cbm beheizten Raumes und einen Tag umzurechnen. Das Ergebnis ift bei der Nachweifungüber die Betriebsergebniffe des erften Betriebsjahres unter Spalte 10 mitzuteilen.

b ) Betriebsvorfchrift.
Für die Bedienung der Heizung hat der Unternehmer im Einvernehmen mit der Bau¬

verwaltung Vorfchläge zu einer „Betriebsvorfchrift" auszuarbeiten. (Siehe die Anweifung zur Her¬
ftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen vom J . 1909, Anlage F.)Der Unternehmer hat das Bedienungsperfonal mit feinen Obliegenheiten während der Probe¬
heizungen vertraut zu machen.

Nach Feftftellung der Betriebsvorfchrift ift diefe von dem Unternehmer durch Unterfchrift
anzuerkennen.

77- Programm 27 ) für die Zentralheizungs - und LüftungsanlageBeifpiel eines . ° °
Programmes 1^1 .

für eine 7 it
Zentral¬

heizung - und 1) Lage des Gebäudes :
Luftungsaniage .

^ Entfernung vom nächften Güterbahnhofe und Be -
fchaffenheit des Zufuhrweges : .

3) Vorherrfchende befonders abkühlende Winde : . . .. .. ..
4) Befchaffenheit der Mauern:

(Werkfteinverblendung, Ziegelbau, Stampfbeton, Putz¬
bau, Fachwerk.) . .. .. .

" ) Die rechtsfeitigen Angaben haben fich auf das zu befchränken , was zur Aufftellung des Heizentwurfes wiffens -
wert und auf die Preisbemeffung von Einfluß ift.
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5) Befchaffenheit der Decken und Fußböden zwilchen
Räumen verfchiedener Wärmegrade :
(Balkenrichtung.)

6) Bedachung mit oder ohne Schalung:

7) Fenfter und Oberlichte :
(Einfach, doppelt , oder doppelt verglaft. Bei den
Fenftern ift die lichte Höhe der Brüftung zwilchen
Fußboden und Fenfterbrett anzugeben.)

8) Höchfter Orundwaffer- oder Hochwafferftand, bezogen
auf die Kellerfohle:

9) Befchaffenheit des für Heizzwecke zur Verfügung
ftehenden Waffers in bezug auf Keffelfteinbildung
oder Schlammablagerung :

10 ) Kann die Rohrleitung durch Anfchluß an eineWaffer -

leitung gefüllt werden?

11 ) Können die Keffel durch Anfchluß an eine Ent-
wäfferungsleitung entleert werden?
(Tiefenlage der Leitung, bezogen auf die Kellerfohle.)

12) Bezugsgebiete und Preife für Brennftoffe frei Heiz¬
raum bei Bezügen in größeren Mengen.

50 kg Steinkohle koften :
50 „ Hüttenkoks „
50 „ Oaskoks „
50 „ Braunkohle „

13) Als Brennftoff foll beim Entwurf angenommen werden:

14) Einrichtungen zur Rauchverhütung:

15) Lage der Keffelräume und der Lagerräume für Brenn¬
ftoffe fowie der Rauchrohre :

16) Lage der Heizkammern, der Luftkanäle und der Stellen
zur Entnahme frifcher Luft :

17) Art und Dauer der Benutzung der Räume:

18) Art und Umfang der Heizung :

19) Die Heizung ift zu entwerfen:
a) für ununterbrochenen Betrieb mit Bedienung auch

bei Nacht ,
b) desgl. ohne Bedienung bei Nacht,
c) für täglich unterbrochenen 13- bis 15 ftündigen

Heizbetrieb,
d ) desgl. 9- bis 12 ftündigen Heizbetrieb,
e) für den Betrieb nach längeren Unterbrechungen :
( Das Zutreffende ift rechts zu bezeichnen.)

20) Erforderliche Raumtemperaturen bei . . . 0 Außen¬
temperatur :

21 ) Inhalt der zu heizenden Räume im ganzen:
(Nach Heizarten getrennt .)

22) Summe der Wärmeverlufte im ganzen ohne Zufchläge:
(Nach Heizarten getrennt .)

23 ) Heizkörper :
24) Welche Rohrleitungen find in Mauerfchlitzen mit

dicht fchließenden Verkleidungen zu verlegen?

25 ) Wo find Fußboden-Rohrkanäle zuläffig?
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26) Größe des Luftwechfels, bezogen auf den Rauminhalt . .
oder die Perfonenzahl :

Angabe der niedrigften Außentemperatur , für welche
die Heizflächen zur Erwärmung der Frifchluft und
der höchften Außentemperatur , für welche die Zu-
und Abluftkanäle zu berechnen find : .

27) Inhalt der mit befonderen Lüftungsanlagen zu ver¬
teilenden Räume im ganzen :

28) Luftbefeuchtung :
. .

29) Betriebskraft für die Lüftungsanlage : .
30) Beleuchtung der zu lüftenden Räume:
31 ) Spätere Erweiterung des Gebäudes und ungefährer

Inhalt der im Erweiterungsbau zu heizenden Räume : .

32) Wie weit ift die Heizung des Erweiterungsbaues fchon
jetzt zu berückfichtigen ?

33) Sonftige Angaben , welche auf die Entwurfsbearbeitung
und Ausführung von Einfluß fein könnten :

Aufgeftellt : Anerkannt :
. , den . . , den .
Der . .

78. Programm für die Beheizung der . Kirche
Beifpiel

eines 111 • .
^

ffiTdie
163

I *auart : Hallenkirche, Bafilika , Zentralkirche : . . -
Beheizung Decken maffiv gewölbt oder aus Holz ohne oder mit Ver-

emer irc e. pUtz , oberer Abdeckung mit Dachpappe und Lehm-
fchlag:

Material der Umfaffungsmauern : .

Fußbodenbelag :
Inhalt der zu heizenden Räume und zu erzielenden Temperaturen bei . . . 0 Außentemperatur

a) Hauptkirchenraum . . . cbm mit 10 — 12 ° Innentemperatur
b) Sakriftei . . . „ „ 18 °

,,
c) Vorhallen . . . „ „ 12 ° „
d ) Sonftige Nebenräume . . . „ „ o ° „

Im ganzen . . . cbm
Heizfyftem : .
Heizraum :
Lage des Schornfteins:
Grundwafferftand , bezogen auf den tiefften Teil des

Kirchenfußbodens : . - - . . .
Fenfterflächen in Quatr .-Met .
Flächen fämtlicher Wände , Decken , des Fußbodens , der

Säulen oder Pfeiler in der Abwicklung nach Quatr .-
Met . gemeffen : . . .

An Zeichnungen find erforderlich ein Lageplan der Kirche und ihrer Umgebung , die Grund¬
riffe des Kirchenfchiffs und der Emporen mit dem Geftühl , die zur Veranfchaulichung des Innen¬
raums nötigen Schnitte und die Anfichten, foweit fie zur Beurteilung der Schornfteinlage nötig find .

Der .

Aufgefteilt :
. . . . , den .

Anerkannt :
. . . . , den .
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im

Befondere Bedingungen
für den Entwurf der Zentralheizungs - und Lüftungsanlage

zu

1) Der Ausfchreibung liegen zugrunde :
a ) die allgemeinen Beftimmungen, betreffend die Vergebung von Leiftungen und

Lieferungen vom 23. Dezember 1905 nebft den dazu gehörigen Anlagen,
b) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staatsbauten vom

17 . Januar 1900,
c ) die Anweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom Jahre 1909 zur Her-

ftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen,
d) das Heizprogramm , die Berechnung der Wärmeverlufte und die Bauzeichnungen,
e) die hier folgenden Bedingungen.

2) Es bleibt Vorbehalten , von den nach 1. c veranfchlagten, nur für die unter Titel I bis
IV und VII enthaltenen Leiftungen den Zufchlag zu erteilen.

3) Beginn der Ausführung auf der Bauftelle nach erfolgter Aufforderung . . . . Wochen.
Vorausfichtlich im Monat .

4) Friften für Vollendung der einzelnen Leiftungen und der ganzen Anlage: .

5) Die Gewährleiftungszeit dauert . . . . Jahre.
6) Wenn ausländifche Erzeugniffe von den Bewerbern angeboten werden , ift dies im Preis¬

verzeichnis ausdrücklich anzugeben.

7) Die bei Tagelohnarbeiten beanfpruchten Sätze find von den Bewerbern am Schluffe des
Angebotes zu bezeichnen und derart zu bemeffen , daß die Überwachung der Arbeiter , die Vor¬
haltung und Abnutzung der Werkzeuge, die Lieferung von Licht, Holz oder Schmiedekohlen fowie
von Schmieröl mit eingefchloffen ift .

8) Eine Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrages (§ 1 Abfatz 4 der Anweifung) an
Bewerber , die den Zufchlag nicht erhalten , befteht nicht. Eine folche Zahlung ift ausgefchloffen,
wenn die Beteiligung an dem Wettbewerbe auf Grund eines Gefuches des Bewerbers er¬
folgt ift .

9) Unvollftändige Ausarbeitungen , insbefondere folche, bei denen nicht die von der Bau¬
verwaltung gelieferten Zeichnungen, fondern beifpielsweifePaufen benutzt worden find, oder wenn
Schnitte mit Eintragungen der Heizanlagen fehlen , können von der Beurteilung und Zufchlags-
erteilung ausgefchloffen werden.

10) Sonftige, aus den örtlichen Verhältniffen fich ergebende Bedingungen:

Der

Aufgeftellt :
. . . den . .

Anerkannt :
. . . den . .

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)

79-
Befondere

Bedingungen
für Herftellung
des Entwurfes .
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8o .
Berechnung

der
Wärme -
verlufte .

Berechnung der Glichen Wärmeverlufte .

Raum Abkühlungsfläch Temperatur
in Grad Celfius Trans

Bezeichnung und Nummer

des Raumes

Hohe
und

Breite

fions -
! Länge Breite Abzu

ziehen
Inhalt Flächezeich - koeffi

Unter -
fchiedAußen

7-

Wärme -Einheiten ]
ohne Zufchläge

Ab¬
gabe

Ge¬
winn

im
ganzen ]

(a - b )

Zufchläge für

Him -
mels -
rich -

tung

Wind - 1

anfall

Be -
triebs -
unter -

bre -

chung |

9-

Ge -
famt -

fumme
der

iWärme -|
ein -

heiten
einfchl .
der Zu¬
schläge

10 .

Bemerkungen

Es bedeutet :

Bemerkung :

Die Zahl in Spalte 7 wird erhalten durch Multiplikation
der Zahlen in Spalte 3 . h , 5 . c und 6.

Beratungszimmer

(Eckzimmer )

47

Vorraum

59

Beifpiel für die Ausfüllung der Spalten 1 bis 7.

5,oo

5,o

6,00 4,oo 120 E . F . N . M 2,1 2,94 2
E . F . W . 1,4 2,1 2,94 2
J . T . — 1,5 2,5 3,75 1

A . W . N . 5,0 4,3 21,50 1 5,88
A . W . W . 6,0 4,3 25,80 1 5,88
J . W .
F . B . —

5,0
5,o

4,3
6,0

21,50
30,00

1
1

3,75

2,5 4,o 50 E . F . W . M 2,1 2,94 1
J . T . — 1,5 2,5 3,75 1

A . W . w. 2,5 4,3 10,75 2,94
J . W . — 5,o 4,3 21,50 3,75
J . W . — 5,o 4,3 21,50 1
F . B . 5,o

!

2,5 12,50 1

5,88
5,88
3,75

15,62
19,92
17,75
30,00

2,94
3,75
7,81

17,75
21.50
12.50

0

-j- 20

+ 20

+ 20

+ 20

+ 20

+ 20

— 20
— 20

|+ 12

20

20

+ 12
+ 2o ;± 0

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

20

+ 20
— 20

+ 20

+ 20

± 0

+ 40
+ 40
:+ s

+ 40
i+ 40
+ 8
-+ 20

+ 32
— 8

+ 32
8
8

i+ 12

5,oo
5,oo
2,00

1,10

1,10

1,80

0,35

5,oo
2,00

1,10

1,30

1,30

0,35

II76
II76

ÖO

687
876
185
210

470

275

53

60

185

224

4370

■329

E . F . Einfache Fentter A .W . Außenwände
D . F . Doppelfenfter F . B . Fußboden

J . T . Innentüren D . Decken
A . T . Außentüren E . O . Einfache Oberlichter

J .W'
. Innenwände D . O . Dopp . Oberlichter

Für die Höhe einer fenkrechten Wand

ift die ganze Gefchoßhöhe , zwifchen den

Fußboden -Oberkanten gemeffen , einzufetzen .

Fenfter find nicht in der äußeren Öffnung ,
fondern in der inneren Leibung zu meffen .

Am Schluffeder Berechnungift dieSumme

der Rauminhalte und der Wärmeverlufte

fämtlicher Räume nach Heizarten getrennt in

den Spalten 2 . e , 7 . c und 9 zu ermitteln . Die

Summe in Spalte 9 ift den rtatiftifchen Be¬

rechnungen (Anlage J ) zugrunde zu legen .

Skizze zum Zahlenbeifpiei .

Grundrifl .
<--1,4- w

, @
Vorraum

Arbeits -
Zimmer

Querschnitt .
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8i .
Einrichtung
der Tabelle

über das
Verdingungs¬

ergebnis .

82.
Inhalt und
Form der
Verträge .

Tabelle über das Verdingungsergebnis der Heizungs - und Lüftungsanlage
im .

zu .
Art der Heizung : .

Unternehmer A - B - C .1) Summe der Wärmeeinheiten mit Zufchlägen :
2) Summe der Wärmeeinheiten , die der Berechnung der Keffel im Heizraum zugrunde ge¬legt ift :
3) Zahl , Bauart und Heizfläche der Keffel : (Bei Berechnung der Kedelheizfläche find nurdie einerfeits von Feuergafen , anderfeits von Waffer berührten Flächen , nicht aber die an Mauer¬werk ftoßenden Flächen in Anfatz zu bringen .)
4 ) Gewichte der Keffel in Kilogr. :
5) Blechftärken bei fchmiedeeifernen Keffeln in Millimetern :
6) Gewichte der Eifenteile der Feuerungsausrüftung bei fchmiedeeifernen Keffeln in Kilogr. :
7) Heizflächen in den Räumen, getrennt nach Heizkörperformen, in Quadr .-Met. :8) Art und Größe der Heizflächen bei befonderen Lüftungseinrichtungen :
9) Material der Rohrleitungen :

10 ) Wärmefchutzmaffe und Länge der gefchützten Rohre in Metern:
11 ) Anzahl und Art der Regelungsvorrichtungen :

a) an den Heizkeffeln,
b ) für einzelne Gebäudeteile,
c) an den Heizkörpern,
d) an den Lüftungsanlagen.

12) (Hier find die Summen des Hauptangebotes einzufetzen . Vergl. Summe von Titel Iden Schlußfatz von Abfchnitt II der Anleitung S. 72.)
>t n n H

, , „ „ HI
, , „ IV

_ „ „ „ VII
Summe von Titel I bis IV und VII

n 11 11 V

_ _ 11 11 n VI
Gefamtfumme I bis VII

13 ) Hiervon entfallen auf Lüftungsanlagen :
14) Anfchlagsmäßig ftehen zur Verfügung :
15) Beurteilung der Entwürfe:
16 ) Antrag auf Zufchlagserteilung :
17) Antrag auf Entfchädigung von Bewerbern:

3 . Kapitel .

Verträge.
1. Form der Verträge .

Für die Form der Verträge find meiftens die folgenden Vorfchriften üblich 38).
1 ) „ Über den durch die Erteilung des Zufchlages zuftande gekommenen Ver¬

trag ift der Regel nach eine fchriftliche Urkunde zu errichten.
2) Hiervon kann unter der Vorausfetzung, daß die Rechtsgültigkeit des Überein¬

kommens dadurch nicht in Frage geftellt wird , abgefehen werden :
a) bei Gegenftänden bis zum Werte von 3000 Mark einfchließlich;b) bei Zug um Zug bewirkten Leitungen und Lieferungen;
c) bei einfachen Vertragsverhältniffen, über welche eine alle wefentlichen Be¬

dingungen enthaltender Brief- oder Telegrammwechfel vorliegt.
Ä) Siehe : Zentralbl . d . Bauverw . 1906. S. 55.
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